
HINWEIS: Antragsabgabe spätestens bis 10.11.2023 
 

Antrag auf Erstattung der Gebühr für Ummeldungen von zulassungspflichtigen 
Fahrzeugen einschließlich Anhängern bei der Stadt Bad Köstritz, 
welche infolge Adressänderungen nach Gebietsneugliederung notwendig werden, für Halter, die am 31.12.2022 um 
24.00 Uhr ihren Wohn- bzw. Betriebssitz in der aufgelösten Gemeinde Hartmannsdorf hatten 

 

 

Fahrzeugdaten der umgemeldeten Fahrzeuge des Halters/Antragstellers 

Nr. 
Fahrzeugart 
(Pkw, Anhänger, 

Lkw, Zweirad, Lkw, 
Traktor, usw.) 

KFZ-Kennzeichen 
Datum Fahrzeug 

Ummeldung 

Kassenbeleg-Nr. 
Zulassungsbehörde 

(Bon-ID) 

Gebühr 
Ummeldung 
in € (max. 12 €) 

Prüfvermerk 
Verwaltung 

 

1      

 

2      

3      

4      

5      

Antrag Gebühren 
Gesamt in € 

 

 

Dem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen: 
Prüfvermerk 
Verwaltung 

1. Zulassungsbescheinigung Teil I – Kopie beidseitig   
  

2. Kassenbeleg Zulassungsbehörde 
 

Die Gebührenerstattung soll auf folgendes Konto überwiesen werden:  

Kontoinhaber Name Bank IBAN 
Prüfvermerk 
Verwaltung 

    

BIC 

 

 
 
______________________________     __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Antragsberechtigter/ Halter 

Antragsberechtigter = Halter des jeweiligen Fahrzeuges Prüfvermerk 
Verwaltung Name Vorname Geburtsdatum Wohnanschrift bzw. Betriebsanschrift 

in Hartmannsdorf am 31.12.2022 - 24:00 Uhr 

 
 
 

    

Telefonische Erreichbarkeit bei Rückfragen 

 
 


